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Die Philanthropie in einer mixed economy of welfare 
im frühen 20. Jahrhundert 

Abstract: Securing one’s livelihood. Philanthropy in a mixed economy of wel-
fare in the early 20th century. Since the late 19th century different social actors 
have played an important role in providing social security in Switzerland. 
Cooperatives, philanthropic organisations, social insurances, and the poor 
relief of the communes were all part of a “mixed economy of welfare”. This 
article examines how the different actors in this “mixed economy” worked 
together, and asks what forms of help they supplied. It raises the question of 
whether a dichotomy between public and private forms of relief can be tra
ced in the Swiss case. Did democratically legitimised processes of redistribu
tion shape the social security system? Or was social security rather funded 
by private relief programs? The author argues that in the early 20th century, 
a complex public-private mix structured the Swiss welfare state and the poor 
often depended on both public and private funding. In this system, financi
ally potent philanthropic organisations successfully contested the legal power 
of public actors. 

Key Words: poor relief, philanthropy, Swiss welfare state, mixed economy of 
welfare, case study

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert differenzierten sich die sozialen Sicherheits
netze in europäischen Ländern. Neben traditionellen Formen der Armenpflege 
übernahmen gegenseitige Hilfskassen, philanthropische Vereinigungen und Sozial
versicherungswerke die Aufgabe, bei Bedürftigkeit Unterstützung zu leisten. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Akteursgruppen dieser unterschiedlichen Siche
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rungssysteme verlief allerdings nicht immer reibungslos. In der Schweiz, in der nati
onale Sozialversicherungswerke vergleichsweise spät verankert wurden, widerspra
chen die Hilfskonzepte und Ansprüche der philanthropischen Organisationen oft 
den Zielsetzungen der kommunal organisierten heimatlichen Armenpflege. Kon
flikte entzündeten sich an der Frage, wie das Verhältnis zwischen öffentlicher und 
privater Armenfürsorge zu gestalten sei und welchen Ansprüchen die jeweiligen 
Akteure gerecht werden sollten. Im Folgenden werden Reibungspunkte und Aus
gangsorte von Auseinandersetzungen zwischen diesen unterschiedlichen Akteurs
gruppen sowie Formen ihrer Zusammenarbeit untersucht. 

Mit dieser Fragestellung schließt die Untersuchung an Forschungen zur Wohl
fahrtsgeschichte an, die sich auf das Konzept einer mixed economy of welfare bezie
hen. Dieses Konzept wurde in den 1990er Jahren in Debatten über die Entwicklung 
der Sozialpolitik eingeführt und bezeichnet einen Wohlfahrtsmix, der in verschie
denen europäischen Gesellschaften seit langem dominierte, wie Geoffrey Finlayson 
argumentiert: 

„There was always what is now often called a ,mixed economy of welfare‘ and 
within that mixed economy, the state was only one element – and arguably, 
for much of the nineteenth and even the twentieth century – it was not the 
most important.“1 

Neben den Leistungen staatlicher Sicherungssysteme ist folglich nach den Beiträgen 
von Familien für ihre Angehörigen, von gegenseitigen Hilfsgesellschaften, Gewerk
schaften, philanthropischen Organisationen und kirchlichen Institutionen zu fra
gen und deren Zusammenarbeit zu untersuchen.2 Ziel einer solchen Forschungsper
spektive ist es, die Wohlfahrtsgeschichte zu differenzieren wie auch neue Einblicke 
in die Geschichte der Zivilgesellschaft zu gewinnen.3 Nicht zuletzt eröffnet der Blick 
auf die unterschiedlichen Akteursgruppen die Möglichkeit, die economy of make-
shifts (Olwen Hufton) in ihrer Vielfältigkeit zu begreifen.4 

Im Folgenden wird anhand der Untersuchung von kommunalen Fürsorge akten 
aufgezeigt, welche Akteure und Institutionen der mixed economy of welfare sich im 
frühen 20. Jahrhundert damit befassten, Maßnahmen der Existenzsicherung für 
Bedürftige zu treffen. Im Mittelpunkt stehen rund 40 Fallakten einer Innerschwei
zer Armenverwaltung, die für die Jahre 1917–1919 vollständig erhalten geblieben 
sind und vielfältige Korrespondenzen von Fürsorgebehörden, den armutsbetroffe
nen Menschen und ihren Verwandten aber auch von philanthropischen Organisati
onen enthalten. Rekonstruiert wird die Fallgeschichte von Anna Kaiser,5 einer jun
gen, an Lungentuberkulose erkrankten Arbeiterin, die ihre Erwerbsarbeit aufgeben 
musste. Die Untersuchung der kommunalen Fürsorgeakten zeigt auf, wie die priva
ten und staatlichen Akteure zusammenarbeiteten, welchen zum Teil unterschied
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lichen Vorstellungen einer „effizienten Hilfe“ sie folgten und an welchen Stellen in 
ihrem Aushandlungsprozess Konflikte auftraten. Dieser mikrohistorischen Pers
pektive folgend wird untersucht, ob die Annahme einer Dichotomie von privater 
und staatlicher Hilfe für die Schweiz des frühen 20. Jahrhunderts überhaupt zutrifft, 
und inwiefern dem demokratisch legitimierten staatlichen Sicherungssystem privat 
finanzierte und freiwillig geleistete Hilfsmaßnahmen gegenüber standen. Des Wei
teren wird gefragt, wie die Probleme, die in der Zusammenarbeit der verschiede
nen Akteure auftraten, diskursiv bearbeitet wurden. Welche Leitbilder propagier
ten die Fürsorgeexperten unterschiedlicher privater und öffentlicher Sicherungssys
teme auf ihren nationalen und internationalen Konferenzen? Mit welchen Strate
gien setzten sie ihre Visionen um?

1. Das Wohn- und Heimatprinzip in der Schweizer Armenpflege

Am 17. Januar 1919 schrieb die Gemeinde Düdingen im Schweizer Kanton Freiburg 
einen Brief an die Armenverwaltung von Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden 
und informierte, dass sie vom Inselspital Bern ein ärztliches Zeugnis erhalten habe. 
Demnach sollte die 17jährige Anna Kaiser, die an Lungentuberkulose erkrankt war, 
eine „mehrmonatliche Kur“ in Heiligenschwendi im Kanton Bern absolvieren. Die 
Ärzte prognostizierten eine vollständige Genesung, wenn sich die junge Frau einer 
Höhenkur unterziehe. Die Gemeinde Düdingen argumentierte, dass nicht sie als 
Wohngemeinde die Kosten der Höhenkur zu übernehmen habe, sondern die Hei
matgemeinde Wolfenschiessen.6 Sie berief sich damit auf das Heimatprinzip.7 Die
ses ging, wie auch in anderen europäischen Ländern, auf die Vormoderne zurück 
und bestimmte, dass sich jede Gemeinde um ihre eigenen Armen kümmern solle.8 
Dieser Grundsatz wurde in der Verfassung des jungen Bundesstaates weitergeführt: 
Art. 45 der Schweizer Bundesverfassung (BV 1874) bestimmte, dass die Niederlas
sung denjenigen Schweizerbürger/inne/n entzogen werden konnte, welche „dau
ernd der öffentlichen Wohltätigkeit“ zur Last fielen und deren Heimatgemeinde 
resp. Heimat kanton eine angemessene Unterstützung trotz amtlicher Aufforderung 
nicht gewährte (BV 1874).9

Der Fall Anna Kaiser steht exemplarisch für ein Problem der Armenfürsorge, 
das sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verschärft hatte. Mit der Industri
alisierung wanderten zunehmend mehr Menschen aus ländlichen Gebieten in die 
pros perierenden Wirtschaftszentren ein. Eine solche Binnenwanderung war in 
Europa um die Jahrhundertwende stark verbreitet, in Deutschland beispielsweise 
waren zwischen 1880 und 1920 fünfzehn bis zwanzig Prozent der Bewohner/innen 
größerer Städte Zugewanderte.10 Ähnliche Entwicklungen sind auch für die Schweiz 
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feststellbar: Während 1850 von den damals im Inland lebenden Schweizer/inne/n 
33,8 Prozent nicht in ihrer Heimatgemeinde wohnten, waren um 1900 schon 56,4 
Prozent in einem anderen Ort ansässig.11 Die immigrierten Personen gehörten, wie 
Anna Kaiser, mehrheitlich der Arbeiterschaft an und waren als Lohnarbeitende spe
zifischen Risiken ausgesetzt: Bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfall waren sie 
innerhalb kurzer Zeit in ihrer Existenz bedroht.12 An der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert sahen sich denn auch viele europäische Städte mit der Frage konfron
tiert, wie sie mit zugewanderten und bedürftig gewordenen Fremden umgehen soll
ten.13 Die Schweiz nahm insofern eine Sonderrolle ein, als sie trotz intensivierter 
Binnenmigration weiterhin am Heimatprinzip festhielt. Während beispielsweise 
1916 in allen Bundesstaaten Deutschlands das Wohnortprinzip in der Armenfür
sorge in Kraft war,14 setzte die Schweiz erst 1920 punktuelle Reformen durch und 
verankerte das Wohnortprinzip schließlich erst 1975 in der Bundesverfassung. Die 
Heimatgemeinden blieben somit bis weit ins 20. Jahrhundert unterstützungspflich
tig.15 

Die heimatliche Armenpflege

Die Fallakten der Armenverwaltung Wolfenschiessen geben Einblick in die Situa
tion der von Armut betroffenen Wolfenschiesser Bürger/innen, da diese Bitt, aber 
auch Protestschreiben an die Armengemeinde richteten.16 Des Weiteren geben 
die Fallakten Hinweise auf die Organisation und die Fürsorgepraxis dieser agra
risch geprägten Innerschweizer Landgemeinde, die damals knapp 1.300 Einwoh
ner/innen zählte: Die Armenverwaltung lag in den Händen von fünf Wolfenschies
ser Bürgern. Mit Ausnahme des Präsidenten, der eine Entschädigung von gut 250 
Franken erhielt, übten die Bürger ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.17 Sie trafen sich 
in regelmäßigen Abständen, im frühen 20. Jahrhundert normalerweise zwölf Mal 
pro Jahr zu einer Sitzung,18 in der sie die eingegangenen Gesuche der Bedürftigen 
berieten, wie auch die Anfragen von privaten und öffentlichen Fürsorgeinstitution, 
die sich erkundigten, wie mit verarmten Wolfenschiesser Bürger/inne/n umzuge
hen sei. Es lag in ihrem Kompetenzbereich, über die Höhe und Art der Unterstüt
zung zu entscheiden. So ordneten sie an, ob die Hilfeleistung in Form von Gutschei
nen oder Barzahlungen erfolgen oder ob die bedürftige Person ins lokale Armen
haus eingewiesen werden sollte.19 Der Protokollant hielt die Entscheide fest, ohne 
diese jedoch ausführlich zu begründen. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun
dert setzten sich Städte wie Basel, Bern, Genf und Zürich vermehrt mit der Frage 
auseinander, wie die Armenpflege professionalisiert werden könnte und arbeiteten 
auf deren Zentralisierung und Institutionalisierung hin.20 In Dörfern wie Wolfen
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schiessen hingegen setzten solche Diskussionen erst in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts ein.21 Die Mitglieder der Armenverwaltung verstanden ihre Tätigkeit 
bis in die 1920er Jahre als ein Ehrenamt, das ihnen die Armengemeinde übertragen 
hatte. Zahlreiche Entscheide blieben letztlich bei den Bürgern der Gemeinde. Sie 
wählten nicht nur die Mitglieder der Armenverwaltung, sondern entschieden auch 
über Fälle, die sie als besonders problematisch einstuften.22 Schließlich stimmte die 
„Armengemeinde“ über die „Armensteuer“ und damit weitgehend auch über das 
Budget der Armenverwaltung ab. 23 

Im frühen 20. Jahrhundert zeigte sich die öffentliche Armenpflege in der Schweiz 
somit als heterogenes Gebilde: Während die Städte erste Schritte zur Professionali
sierung, Institutionalisierung und Zentralisierung unternahmen, funktionierte die 
Armenpflege in ländlichen Gebieten noch praktisch ausschließlich über ehren
amtliche Personen. Und oft waren es  – wie in Wolfenschiessen  – sogar die Bür
ger der Armengemeinde, die Entscheide über ausgewählte Fälle trafen. Trotz dieser 
Unterschiede zwischen Städten und Dörfern lassen sich einige gemeinsame Grund
sätze der öffentlichen Armenfürsorge hervorheben. Deren Finanzierung speiste 
sich in der Regel aus mehreren Geldtöpfen: aus Steuereinnahmen, wie den von der 
Gemeinde eingezogenen Vermögens und Kopfsteuern und aus Erträgen des soge
nannten „Armenguts“. Im Kanton Nidwalden gehörten dazu Erträge aus Grund
stücken wie Wäldern oder Liegenschaften, die im Besitz der jeweiligen Armenge
meinde waren. Des Weiteren flossen Anteile der Erbschaftssteuer und von Handän
derungsgebühren in die Armenkassen der Gemeinden wie auch Beträge aus dem 
„Alkoholzehntel“, d. h. Anteile der Steuern, die auf alkoholische Getränke erhoben 
wurden. Schließlich gingen im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch „Schenkun
gen und Vermächtnisse“, also Hinterlassenschaften von Privatpersonen, in den Etat 
der Armenpflegen ein.24 Die Arbeit im lokalen Armenhaus, in dem die Bedürftigen 
untergebracht waren, verrichteten katholische Ordensschwestern, ohne ein Gehalt 
zu beziehen. Die Kongregationsschwestern leisteten im Kanton Nidwalden damit 
einen zentralen Beitrag, um die Kosten der öffentlichen Armenpflege niedrig zu hal
ten.25 

Der Entzug der Niederlassungsfreiheit und die „Rückschaffung“ in die Heimat
gemeinde erfolgten, wenn sich die Heimatgemeinde weigerte, sich an den Unter
stützungskosten am Wohnort ihrer Bürger/innen zu beteiligen.26 Wie eine Unter
suchung der Fallakten der Armengemeinde Wolfenschiessen zeigt, reagierte die 
Armenverwaltung auf Anfragen, Unterstützung „nach auswärts“ zu senden, regel
mäßig ablehnend.27 Dies traf auch im Fall der jungen Anna Kaiser zu. Die Gemeinde 
Wolfenschiessen entschied, dass sie nicht für die Höhenkur aufkommen werde, viel
mehr solle Anna Kaiser ins Kantonsspital nach Stans kommen.28 Wie in zahlreichen 
anderen Fällen koppelte die Gemeinde Wolfenschiessen die Unterstützung Anna 
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Kaisers an die Bedingung, dass sie in ihren Heimatkanton zurückkehre. Die Unter
stützung im heimatlichen Armenhaus oder Spital war, so die Argumentation Wol
fenschiessens, die kostengünstigste Lösung, und diese galt es angesichts der äußerst 
knappen Ressourcen der Armengemeinde in jedem Fall anzustreben. Die Haltung 
Wolfenschiessens, die billigste Option zu wählen, teilten zahlreiche Heimatgemein
den, wie Schweizer Fürsorgeexperten regelmäßig monierten.29 Auch für andere 
europäische Regionen sind solche Praktiken der Armenfürsorge belegt: Ländliche 
Kommunen wandten vielfältige Strategien an, um Unterstützungsansprüche mög
lichst abzuwenden.30 Ebenso waren langwierige Streitigkeiten zwischen verschiede
nen Kommunen um die Zahlung von Fürsorgerechnungen verbreitet.31 

2. Krankheit als Armutsrisiko: Möglichkeiten der Existenzsicherung 
     in einer mixed economy of welfare

Die Praxis der ländlichen Armengemeinden in der Schweiz, die bedürftigen Bür
ger/innen aus Kostengründen im Heimatkanton zu verpflegen, geriet seit dem frü
hen 20. Jahrhundert in Kritik. Nach Meinung medizinischer Experten war ein Auf
enthalt von Tuberkulosekranken in einem gewöhnlichen Spital verfehlt. Hygieniker 
und Ärzte hatten seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert spezifische Interventions
maßnahmen entwickelt, die bei Tuberkulose greifen sollten – eine ansteckende und 
tödliche Krankheit, die sich seit Mitte des 19. Jahrhundert stark verbreitet hatte.32 Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts stellte die Tuberkulose die häufigste Todesursache bei 
den Erwachsenen in der Schweiz dar.33 Als Reaktion auf diese „Volkskrankheit“ for
mierte sich zunächst die „Heilstättenbewegung“, die von medizinischen Gesellschaf
ten und philanthropisch engagierten Bürger/inne/n getragen wurde. Sie setzten sich 
dafür ein, Kuranstalten und Kuraufenthalte für tuberkulosekranke Menschen aus
zubauen. In gutem Klima, bei ausgewogener Ernährung und körperlicher Ruhe soll
ten die Patient/inn/en genesen. Nach einigen Jahren Erfahrung mit Behandlungen 
in „Volksheilstätten“ zeichnete sich aber ab, dass die Langzeitwirkung der relativ 
kurz dauernden hygienischdiätischen Kuren überschätzt worden war.34 Im frühen 
20. Jahrhundert richtete sich die Tuberkulosebekämpfung folglich verstärkt auf die 
Prävention der Tuberkulose. Zudem wuchs das Interesse an den Lebensverhältnis
sen, in welche die Patient/inn/en nach der Kur zurückkehrten.35

In der Perspektive zeitgenössischer Hygieniker war die Verbringung von Anna 
Kaiser in ihren Heimatkanton folglich aus verschiedenen Gründen problematisch: 
So konnte das Spital in Stans das Kurprogramm, wie es die spezialisierte Höhenkli
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nik Heiligenschwendi leistete, nicht anbieten. Zudem hätten sich auch nach einer 
Entlassung aus dem Stanser Spital weitere Probleme gestellt: Bei Arbeitsunfähigkeit 
hätte Anna Kaiser eine Einweisung ins heimatliche Armenhaus in Wolfenschiessen 
gedroht, was den Ärzten in zweifacher Hinsicht problematisch erscheinen musste. 
Erstens waren die sanitären Verhältnisse und die Ernährung in den Armenhäusern 
der Landgemeinden so schlecht, dass sie zu einer Verschlechterung des Gesund
heitszustandes der tuberkulosekranken jungen Frau führen mussten.36 Zweitens 
entsprachen die Armenhäuser keineswegs den Reinlichkeitskriterien der Hygiene
bewegung.37 Auch war zu befürchten, dass die TuberkuloseKranke andere „Insass/
inn/en“ im Armenhaus anstecken würde. All dies sprach gegen eine „Rückschaf
fung“ in die Heimatgemeinde. Der Anna Kaiser behandelnde Arzt nahm denn auch 
den ablehnenden Entscheid der Gemeinde Wolfenschiessen, die Kurkosten in Hei
ligenschwendi nicht zu übernehmen, nicht einfach hin, sondern wandte sich erneut 
an die Gemeinde mit der Aufforderung, für die Kosten der Höhenkur aufzukom
men.38 Ohne ihren Entscheid zu erläutern, hielt die Gemeinde Wolfenschiessen aber 
an ihrer Ablehnung fest.39 

Traditionelle Hilfe: Verwandtenunterstützungspflicht

Welche Möglichkeiten hatten Bedürftige wie Anna Kaiser, um ihre Interessen 
durchzusetzen und ihre „Rückschaffung“ in ihren Heimatkanton abzuwenden? 
Neben der Heimatgemeinde waren Verwandte verpflichtet, bei Armut Unterstüt
zung zu leisten. Die Armengesetze des Kantons, aber auch das eidgenössische Zivil
gesetz von 1912 hatten festgelegt: „Blutsverwandte in auf und absteigender Linie 
und Geschwister sind gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstützen, sobald sie 
ohne diesen Beistand in Not geraten würden“ (Art. 328 Zivilgesetzbuch, ZGB). An 
den Grundsatz des Zivilgesetzbuches, wonach Geschwister „nur dann zur Unter
stützung herangezogen werden, wenn sie sich in günstigen Verhältnissen befinden 
(Art. 329 ZGB)“, hielten sich nicht alle Armenverwaltungen. Wolfenschiessen etwa 
korrespondierte hartnäckig mit Geschwistern von Unterstützungsbedürftigen und 
drängte sie, einen Teil der Miet oder der Ernährungskosten zu übernehmen, selbst 
wenn offensichtlich war, dass die Angehörigen ebenfalls arm waren.40 Der administ
rative Aufwand, um Unterstützungsgelder bei Verwandten einzutreiben, war in vie
len Fällen beträchtlich. Anna Kaiser hatte nur eine kleine Familie. In den Quellen 
wird lediglich ihr Vater als unterstützungspflichtig erwähnt. Seine Möglichkeiten, 
finanzielle Hilfe zu leisten, waren beschränkt.41 
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Gegenseitige Hilfskassen

Wie in anderen europäischen Ländern fand auch in der Schweiz seit dem ausge
henden 19. Jahrhundert ein sukzessiver Ausbau der sozialen Sicherheit statt. Siche
rungsmaßnahmen wie betriebliche Vorsorgeeinrichtungen und gegenseitige Hilfs
kassen ergänzten die traditionellen Unterstützungssysteme und stärkten die Posi
tion von Bedürftigen, da sie, wenn auch zunächst nur einen schwachen, Rechts
anspruch auf Unterstützung verankerten.42 Anna Kaiser hatte vor ihrer Krankheit 
bei der Schokoladenfabrik Tobler in Bern gearbeitet. Deren Patron Theodor Tob
ler etablierte zwischen 1900 und 1933 mehrere „ArbeiterFürsorge und Wohlfahrts
einrichtungen“ für die Angestellten der Fabrik, so zum Beispiel eine Kranken und 
Unfallversicherung, eine Wöchnerinnenunterstützung und eine Sterbekasse.43 Die 
Fabrikleitung war, wie sie 1919 festhielt, 

„von jeher bestrebt gewesen, nach bester Möglichkeit den sozialen Erfor
dernissen der Zeit nicht nur zu entsprechen, sondern ihnen vorauszueilen, 
beseelt von dem Wunsche, ihrem Personal in allen Lebenslagen ideellen und 
materiellen Schutz und Hülfe angedeihen zu lassen und ihre Betriebe mit der 
Zeit auszubauen zu sozialen Musterbetrieben.“44 

Im 19. Jahrhundert kam es zu einer intensivierten Gründung von „Hilfskassen“, 
deren Modelle allerdings stark variierten: Einzelne Hilfsgesellschaften entstanden 
aus Solidarität zwischen den Arbeitnehmenden und versammelten Arbeiter – und 
in einzelnen Fällen auch Arbeiterinnen – aus einer Region, aus einer Berufsgruppe 
oder derselben Herkunft.45 Andere Hilfskassen gingen auf Initiative der Arbeit
geber zurück, die den Beitritt für obligatorisch erklärten und die Prämien direkt 
vom Gehalt abzogen. Die Leistungen dieser Hilfskassen waren indes beschränkt: 
Die Unterstützungsleistungen waren vielfach bescheiden und auf eine kurze Zeit 
limitiert. Dieser schwache Versicherungsschutz rief bei eidgenössischen Sozialex
perten Kritik hervor.46 1890 wurde die Bundesverfassung durch Artikel 34 ergänzt, 
der die Schaffung einer Kranken und Unfallversicherung vorsah. Bis zu deren 
Einführung verstrichen aber zwei Jahrzehnte: Um 1900 verwarfen die Stimmbür
ger eine Vorlage, die ein Obligatorium der Krankenversicherung vorgesehen hätte. 
Erst 1912 nahm eine Mehrheit der Stimmberechtigten das Gesetz zur Kranken und 
Unfallversicherung an, das jedoch einen weit weniger umfassenden Versicherungs
schutz anbot als die Vorlage von 1900. So war es den Kantonen freigestellt, ein Obli
gatorium für die Krankenversicherung einzuführen. Zudem wurde die Kranken
versicherung  – im Unterschied zur Unfallversicherung  – nicht einer staatlichen 
Anstalt übertragen. Vielmehr erhielten die privaten Kassen staatliche Subventionen, 
sofern sie die gesetzlichen Auflagen erfüllten.47 Die Zahl der versicherten Personen 
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schwankte entsprechend von Kanton zu Kanton, auch bestanden Unterschiede im 
Ausmaß des Versicherungsschutzes. Ein nationales Obligatorium in der Kranken
versicherung wurde in der Schweiz schließlich erst 1996 eingeführt. Auch andere 
soziale Risiken wurden im europäischen Vergleich spät – im Wesentlichen erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg – durch nationale Sozialversicherungswerke abgefedert.48 

Die Krankenkasse der Schokoladenfabrik Tobler leistete ein Krankengeld in der 
Höhe eines halben Taglohnes und bezahlte Arzt und Arzneikosten.49 Im Fall von 
Anna Kaiser gewährte die Kasse „etwas über 2 Fr. täglich“.50 Über welchen Zeit
raum Anna Kaiser von der Betriebskrankenkasse Unterstützung erhielt, geht aus 
den Akten nicht hervor. Nicht gedeckt wurden die Kurkosten. Eine entsprechende 
Anfrage des Inselspitals Bern beantwortete der ehemalige Arbeitgeber abschlä
gig: „Die Patientin“ habe „ihre Krankenkasse schon über die Gebühr in Anspruch 
genommen“ und deshalb sei Tobler nicht bereit, sich an den Kurkosten zu betei
ligen.51 Chronisch Kranke wie Anna Kaiser waren denn auch in höchstem Maße 
bedroht, in noch tiefere Armut zu geraten.52 

Philanthropische Organisationen 

Nach ersten Verhandlungen zeichnete sich im Lauf des Jahres 1919 ab, dass sich 
Anna Kaiser in einer höchst prekären Lage befand und eine „Rückschaffung“ in 
ihren Heimatkanton immer wahrscheinlicher wurde. In solchen Situationen nah
men philanthropische Organisationen vielfach eine wichtige Rolle ein. Die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert war eine eigentliche Blütezeit der Philanthropie: Ins
besondere in den städtischen Zentren kam es seit den 1880er Jahren zu zahlrei
chen Vereinsgründungen.53 Sowohl in Großstädten wie Paris und London als auch 
in kleineren Städten etablierten sich vielfältige philanthropische Vereinigungen.54 
Das Spektrum des philanthropischen Engagements war breit: In einem 1910 pub
lizierten schweizerischen Verzeichnis zu den philanthropischen Organisationen 
und deren Einrichtungen listete der Verfasser Albert Wild private Hilfsvereine zur 
Unterstützung armer Wöchnerinnen, Asyle für „gefallene“ Mädchen, Kinderkrip
pen, Ferienkolonien, Waisenanstalten, Anstalten für Blinde und Taubstumme, Sti
pendienfonds, Armenunterstützungsvereine und Auskunfts und Vermittlungs
büros auf, um nur einige zu nennen. Insgesamt erwähnte Wild 3.697 „Veranstaltun
gen und Vereine sozialer Fürsorge“ in seinem Verzeichnis. Wild wollte damit nicht 
ein „statistisches Werk oder lückenlose Übersicht“ liefern, sondern „ein Nachschla
gewerk […] zum praktischen Gebrauch für Behörden, Vereine und Private“.55 

Wilds Handbuch erlaubt gleichwohl einen ersten Einblick in die Struktur des 
philanthropischen Feldes der Schweiz im frühen 20. Jahrhundert. So unterschie
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den sich die philanthropischen Organisationen in ihrer sozialen Zusammensetzung 
insbesondere nach dem Geschlecht, der Religion, aber auch der sozialen Klasse: Es 
gab philanthropische Organisationen, die sich explizit nur an Männer oder nur an 
Frauen richteten, oder ausschließlich Mitglieder einer bestimmten Konfession auf
nahmen, oder auch solche, die schichtspezifische Zugangsbarrieren kannten.56 Die 
Organisationen eröffneten ihren Mitgliedern denn auch unterschiedliche Möglich
keiten, ihr soziales Kapital über die philanthropische Tätigkeit zu vermehren und 
philanthropisches Handeln zu verwenden, um sich von anderen sozialen Gruppen 
abzugrenzen.57 Die soziale Zusammensetzung der philanthropischen Vereine prägte 
aber auch ihre Perzeption der sozialen Problemlagen und ihre Interventionen. Die 
1879 von einem protestantischen Pfarrer gegründete Gesellschaft für Kaffeehallen, 
Volksbibliotheken und Arbeitersäle in Bern folgte zum Beispiel den Grundsätzen des 
Blauen Kreuzes und zielte darauf ab, der „Arbeiterbevölkerung von Bern“ zu einer 
Lebensführung zu verhelfen, die sich am Ideal der Abstinenz und Bildung orien
tierte. Diesem Ziel entsprechend, finanzierte sie „Kaffeehallen und Volksbibliothe
ken, in denen keine berauschenden Getränke ausgeschenkt werden“ durften.58 Auch 
andere philanthropische Organisationen versuchten ihre Visionen einer „besseren 
Gesellschaft“ durchzusetzen – einer je nach Weltanschauung „sittlicheren“, „gesün
deren“, „gebildeteren“ oder auch „religiöseren“ Gesellschaft, wobei sie Verbesse
rungsbedarf in erster Linie in den sozialen Unterschichten orteten.59 Die philanth
ropischen Vereinigungen entfalteten ein erhebliches gesellschaftliches Gestaltungs
potential, wobei sie keineswegs immer über eine demokratische Legitimation ver
fügten.60 Allerdings zeigt Wilds Verzeichnis auch, dass zahlreiche Organisationen 
und Institutionen, die Private ins Leben gerufen hatten, erfolgreich staatliche Sub
ventionen akquirierten und sich aus mehreren Geldtöpfen finanzierten. Als Einnah
mequelle verschiedener Unterstützungsvereine listete Wild folglich sowohl Mitglie
derbeiträge, „Gaben von Freunden“, Legate als auch „Beiträge von Behörden“ auf.61 
Untersuchungen, wie sich die Finanzen der Philanthropie im frühen 20. Jahrhun
dert entwickelten, fehlen für die Schweiz noch weitgehend. Festzuhalten bleibt aller
dings, dass der Schweizer Franken im Unterschied zu anderen europäischen Wäh
rungen im frühen 20. Jahrhundert relativ stabil blieb.62 Damit bot sich für die Phi
lanthropie in der Schweiz eine andere Ausgangslage als beispielsweise für philan
thropische Organisationen in Deutschland und Österreich, die insbesondere nach 
dem Ersten Weltkrieg auf Grund der Geldentwertung mit massiven Vermögensver
lusten konfrontiert waren.63 

Auch Anna Kaiser profitierte in ihrer Notlage vom Engagement einer der zahl
reichen philanthropischen Organisationen, die sich dem Kampf gegen die Tuber
kulose verschrieben hatten. 1910 listete Wild über 60 Vereine und Institutionen für 
die Schweiz auf, die sich gegen die Tuberkulose engagierten, so diverse kantonale 
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Frauenligen zur Bekämpfung der Tuberkulose, verschiedene Fürsorgestellen für 
Tuberkulose und Sanatorien für Erwachsene und Kinder.64 Im Fall von Anna Kai
ser setzte sich die Freiburgische Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose hartnäckig 
für die erkrankte Wolfenschiesserin ein. Die Liga war 1906 „unter den Auspizien“ 
der kantonalen freiburgischen Sanitätskommission und der freiburgischen Sektion 
des Gemeinnützigen schweizerischen Frauenvereins gegründet worden.65 1916 erhielt 
sie mit dem oeuvre fribourgeoise contre la tuberculose eine neue Trägerschaft. Sie 
blieb allerdings eine Organisation, die sich sowohl über private Beiträge – etwa Mit
gliederbeiträge – wie auch aus staatlichen Subventionen finanzierte. Im Jahre 1916 
leistete die Liga insgesamt 2.775 Franken an Unterstützungsaufwendungen.66 Der 
öffentlichen Armenpflege in Wolfenschiessen unterbreitete sie folgenden Lösungs
plan: Sie war bereit, einen Teil der Kurkosten für Anna Kaiser zu bezahlen, aber nur 
unter der Bedingung, dass auch die Armenverwaltung von Wolfenschiessen einen 
Beitrag leistete. Die Kosten sollten schließlich durch drei geteilt werden: Die tägli
chen Kurkosten, die sich auf 3,50 Franken beliefen, sollten zu einem Drittel vom 
Vater von Anna Kaiser, zu einem Drittel von der Heimatgemeinde und zu einem 
Drittel von der Freiburgischen Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose getragen wer
den. Über mehrere Monate schrieb die Liga an die Gemeinde Wolfenschiessen und 
drängte die Armenverwaltung, auf diesen Lösungsvorschlag einzugehen.67 Auch 
vom hartnäckigen Schweigen ließ sich die Organisation nicht abhalten: Schließlich 
wandte sie sich an die „Armen und Vormundschaftskommission“ des Kantons Nid
walden, die als oberstes Kontrollorgan der Armenfürsorge fungierte und gegenüber 
den kommunalen Armenverwaltungen eine Aufsichtsfunktion ausübte.68 Damit war 
sie schließlich erfolgreich: Die Armen und Vormundschaftskommission forderte 
die Armenverwaltung von Wolfenschiessen auf, den Lösungsvorschlag der Freibur-
gischen Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose anzunehmen und sich an den Kur
kosten zu beteiligen.69 

Wie die Untersuchung der Fallakten der Armenverwaltung Wolfenschiessen 
ergab, hatte nicht nur die Freiburgische Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose Erfolg 
mit dieser Strategie. Auch andere philanthropische Organisationen und halböffent
liche Institutionen konnten in langwierigen Aushandlungsprozessen die „Heim
schaffung“ von Bedürftigen ins heimatliche Armenhaus oder Spital abwenden. Und 
auch das Angebot, die Kosten zwischen Verwandten, einer philanthropischen Orga
nisation und der kommunalen Armenkasse aufzuteilen, nahm Wolfenschiessen in 
weiteren Fällen an.70 Jedoch zogen sich die Aushandlungsprozesse wie im Fall von 
Anna Kaiser oft über Monate hin. Und das war keineswegs Zufall. Für die Heimat
gemeinden lohnte sich die Strategie, auf Briefe nicht zu antworten und definitive 
Lösungen hinauszuschieben. Jeder Monat, in dem keine definitive Einigung gefun
den wurde, bedeutete eine Entlastung der kommunalen Armenkasse. 
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3. Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einer mixed economy of welfare. 
     Debatten auf internationalen und nationalen Fürsorgekongressen

Aus dem diskutierten Fallbeispiel wird deutlich, dass die unterschiedlichen Siche
rungssysteme  – die gesetzlich vorgeschriebene Verwandtenunterstützungspflicht, 
die heimatliche Armenpflege, die Versicherungen, die philanthropischen Organisa
tionen und halböffentlichen Institutionen – nicht als separate Einheiten fungierten, 
sondern sich in jedem zu verhandelnden Fürsorgefall eng verzahnten. Dass es dabei 
nicht nur im vorliegenden Fallbeispiel zu Problemen kam, zeigen die Debatten, die 
im Rahmen der Fürsorgekongresse geführt wurden. Sie drehten sich im frühen 20. 
Jahrhundert vielfach um das konfliktreiche Verhältnis von privaten und staatlichen 
Akteuren in der Armenfürsorge beziehungsweise um die Frage, wer in der mixed 
economy of welfare für welche Aufwendungen zuständig war oder sein sollte. Dies 
verdeutlichen die Themenschwerpunkte der congrès international d’assistance. Die
ser internationale Fürsorgekongress wurde 1889 im Rahmen der Weltausstellung 
in Paris erstmals durchgeführt und fand bis 1911 regelmäßig statt.71 Die Frage nach 
der Beziehung zwischen öffentlicher und privater Fürsorge stand regelmäßig auf der 
Agenda. Im Lauf der Jahre nahmen die Bedeutung und der Einfluss der Akteure 
philanthropischer Organisationen und Institutionen zu: Spätestens seit der dritten 
Konferenz in Paris im Jahr 1900 waren Mitglieder philanthropischer Organisatio
nen in großer Zahl vertreten. Als Konsequenz wurde auch der Name geändert: Seit 
1900 fand die internationale Fürsorgekonferenz unter dem Titel congrès internatio-
nal d’assistance publique et de bienfaisance privée statt.72 

Auf den internationalen Fürsorgekonferenzen berichteten Vertreter/innen 
sowohl der staatlichen Armenpflege wie auch der privaten Fürsorgeorganisatio
nen von Problemen, die sich in der Unterstützungspraxis ergaben. Trotz der unter
schiedlichen gesetzlichen Grundlagen in den verschiedenen Ländern ließen sich 
einige Probleme durchaus vergleichen. So problematisierten Referenten die man
gelnde Koordination zwischen den unterschiedlichen Akteuren der Armenfürsorge. 
Beispielhaft dafür ist das Referat von René Bazin, Präsident der französischen socié té 
charitable des visiteurs, das er auf der Pariser Konferenz von 1900 zum Thema „La 
Visite des Indigents“ hielt. Bazin wies auf die Problematik hin, dass zwischen der 
staatlichen Armenfürsorge und den philanthropischen Organisationen vielfach 
kein Austausch stattfand. Oft nahmen sich mehrere Institutionen und Organisati
onen ohne gegenseitige Absprache eines Armenfalles an. Um von möglichst vielen 
Organisationen Unterstützung zu erhalten, verschwiegen die Bedürftigen, dass sie 
bereits von anderen Organisationen Hilfe bezogen. René Bazin brachte dieser Stra
tegie der Armen zwar Verständnis entgegen, denn vielfach würde die Unterstützung 
einer einzigen Hilfsorganisation nicht zum Überleben ausreichen. Doch befürchtete 
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er auch, dass das taktische und wenig transparente Vorgehen der Armen sie letzt
lich moralisch korrumpieren würde. „Ainsi, à moins d’être un héros, le malheureux 
est naturellement condamné à devenir un quémandeur et un hypocrite: après avoir 
menti par nécessité, il finira par mentir par simple utilité.“73 Neben der mangelnden 
Koordination kritisierten Referenten auf Fürsorgekongressen auch, dass Akteure 
staatlicher und privater Organisationen nicht immer dieselben Motive und Zielset
zungen hatten. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit war, wie René Bazin in seinem 
Referat dazu ausführte, schwer zu erreichen: 

„Il reste donc qu’une entente s’établisse entre les diverses œuvres. […] Cette 
entente sera sans doute difficile à organiser, car les œuvres inspirées par des 
sentiments différents ont malheureusement un certain esprit de défiance les 
unes à l’égard des autres.“ 74

Auch auf den schweizerischen Fürsorgekonferenzen war häufig von einem esprit de 
défiance die Rede, der zwischen staatlichen und privaten Akteuren in der Armenfür
sorge vorherrsche. Als erbitterter Kritiker positionierte sich Carl Alfred Schmid, der 
1905 zusammen mit dem bereits erwähnten Albert Wild die Schweizerische Armen-
pflegerkonferenz ins Leben gerufen hatte und diese Kommunikationsplattform in 
der Folge regelmäßig nutzte, um auf Probleme der Armenfürsorge hinzuweisen.75 
Als Chef der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege Zürich stand er einer der größ
ten Institutionen der Armenfürsorge der Schweiz vor.76 Allerdings war die Institu
tion nicht staatlich, sondern halböffentlich, d. h. anders als die heimatlichen Armen
pflegen, die über die Armensteuern finanziert waren und gesetzlich verankerte Dis
ziplinierungsmittel gegenüber der Armen besaßen, stand Schmid einer durch Spen
den und Subventionen der Stadt Zürich finanzierten Institution vor, die über keine 
Sanktionsmittel gegenüber Armen verfügte.77 Wie es der Name schon andeutet, 
nahm sich die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege Zürich in erster Linie der zuge
wanderten, bedürftigen Menschen an, also all jener, die in Zürich kein Bürgerrecht 
hatten und vorübergehend oder andauernd auf Unterstützung angewiesen waren. 
In dieser Funktion war die Organisation gezwungen, in unzähligen Korresponden
zen bei den heimatlichen Armengemeinden Unterstützung für bedürftige Niederge
lassene zu erbitten, wollte sie die Bedürftigen nicht einfach in die Heimatgemeinde 
rückschaffen oder die Kosten alleine tragen. Städtische Fürsorgebeamte wie Schmid 
beklagten im frühen 20. Jahrhundert vielfach, die Armengemeinden würden sich 
unkooperativ zeigen: So blieben Gesuche, einen Beitrag zu den Unterstützungs
kosten zu bezahlen, oft über Monate unbeantwortet.78

Schmid ließ keine Zweifel offen, dass er seine Arbeit häufig als frustrierend emp
fand. Er wies mehrfach darauf hin, dass die innovative Lösung der „sozialen Frage“ 
nicht von der öffentlichen Armenpflege zu erwarten sei. Vielmehr bezeichnete er 
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die großen städtischen philanthropischen Organisationen und die halböffentlichen 
„Einwohnerarmenpflegen“ als Institutionen, die „planmäßige, rationelle und effek
tive Hilfe“ leisteten. Sie waren es, die schnell und zielgerichtet auf soziale Brenn
punkte reagierten und die sozialen Sicherheitsnetze auf kommunaler Ebene moder
nisierten. Anlässlich der ersten Schweizerischen Armendirektorenkonferenz hielt er 
1907 fest: „Die wohnörtliche Armenpflege hat sich den Forderungen der Neuzeit 
anzupassen verstanden, während der heimatlichen keineswegs der Vorwurf der 
Rückständigkeit erspart werden kann.“79 Dennoch konnte aber eben auch „die lum
pigste Heimatgemeinde mit hohem Ton erklären: Ich bin eine Amtsgewalt und du 
bist nichts“, wie Schmid verbittert feststellte.80 

Lösungsansatz: wissenschaftlich fundierte Armenfürsorge

Die Veränderungen, die sich im Ausbau der sozialen Sicherheitsnetze seit dem aus
gehenden 19. Jahrhundert vollzogen, gingen mit vielfältigen Konflikten einher: Die 
traditionelle Armenpflege, wie sie in der Schweiz die Heimatgemeinden und die 
Verwandten leisteten, wurde demnach nicht einfach durch neue Sicherungssys
teme wie Sozialversicherungen oder durch Leistungen philanthropischer Organi
sationen ergänzt. Vielmehr mussten die Aufgaben neu verteilt, die Ziele der Hilfs
maßnahmen definiert und die Frage der Kostenverteilung neu verhandelt werden. 
Die Diskussionen der nationalen und internationalen Fürsorgekongresse waren 
denn auch von Suchbewegungen bestimmt, einen Referenzrahmen zu finden, auf 
den sich die unterschiedlichen Akteure in einer mixed economy of welfare beziehen 
konnten. Auch wenn die Vielfältigkeit der Akteursgruppen bei der Bekämpfung der 
Armut problematisiert wurde – die Mehrheit der Referierenden, die beispielsweise 
auf dem congrès internationals d’assistance publique et de bienfaisance privée auftra
ten, stellten sie nicht grundsätzlich in Frage. Sie verstanden die Vielgliedrigkeit des 
sozialen Sicherheitsnetzes als ein historisch gewachsenes Gefüge.81 Sie verlangten 
jedoch eine bessere Zusammenarbeit der Akteure mittels einer Verwissenschaftli-
chung und Professionalisierung der Armenfürsorge.82 Dieser Referenzrahmen schien 
offen genug, um verschiedene Motive der Armenfürsorge zu integrieren. Gleichzei
tig sollte er bestimmte Leitlinien vorgeben, um die Praxis der Armenfürsorge bes
ser zu koordinieren. 

Diese Maximen folgten einem Prinzip, das Lutz Raphael als „Verwissenschaftli
chung des Sozialen“ bezeichnet.83 Demnach bestimmten seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert Vertreter/innen verschiedener, primär sozialwissenschaftlicher Dis
ziplinen die Diskussion um die „sozialen Probleme“ und lieferten Erklärungsan
sätze und Interventionsstrategien zu ihrer Lösung. Hingegen verloren religiöse und 
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moralische Argumentationen an Einfluss, aber auch die Politik gab einen Teil ihres 
Deutungs und Machtanspruchs an die Experten ab.84 Die Orientierung an wissen
schaftlichen Methoden und Prinzipien setzte sich im frühen 20. Jahrhundert sowohl 
auf internationalen wie auch auf nationalen Fürsorgekongressen durch. So sollten 
alle Akteure, die sich im Feld der Armenfürsorge bewegten, wissenschaftlich fun
dierte Methoden der Hilfe anwenden und ihre Hilfsarbeit an den neueren Ergebnis
sen der Sozialwissenschaften ausrichten.85 Am congrès international d’assistance pub-
lique et de bienfaisance privée diskutierten die Teilnehmenden Handlungsmaximen, 
die dem Anspruch einer wissenschaftlich fundierten Armenfürsorge entsprachen. 
Dazu gehörte, dass nicht mehr länger unkoordinierte Almosen gespendet wurden. 
Vielmehr sollten die Vertreter der privaten wie auch der staatlichen Armenfürsorge 
zunächst die Ursachen der Armut in möglichst objektiver und wissenschaftlicher 
Weise untersuchen. Wenn die Ursachen der Bedürftigkeit erkannt waren, sollte ein 
entsprechend angepasster Hilfsplan entwickelt werden. Ziel war es, die Bedürftigen 
langfristig aus der Armut zu führen.86 

Maximen einer „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ setzten sich auch auf der 
Schweizerischen Armenpflegerkonferenz durch – ein Hinweis darauf, dass Fürsorge
experten die internationalen Debatten sorgfältig verfolgten. Referenten wie Carl 
Alfred Schmid sprachen von der Notwendigkeit, die Ursachen der Armut eindeutig 
zu erkennen und zielgerichtet zu bekämpfen.87 Dazu sollte das methodische Instru
mentarium der Einzelfallhilfe verfeinert und von staatlichen und privaten Akteuren 
in der Armenfürsorge angewandt werden.88 Ebenso schien es notwendig, eine bes
sere Verständigung und eine klarere Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen 
Akteuren zu erreichen. Als wichtiges Mittel schlugen die Referierenden neue For
men der Wissensproduktion und organisation vor. Die Idee, umfassende Verzeich
nisse von den philanthropischen und staatlichen Fürsorgeinstitutionen anzulegen, 
setzte sich in zahlreichen europäischen Ländern und in den USA durch.89 Auch in 
der Schweiz kamen im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert verschiedene 
Handbücher und Verzeichnisse von privaten und staatlichen Unterstützungsinsti
tutionen heraus. Das bereits erwähnte Handbuch von Albert Wild war nur eines 
davon.90 

4. Fürsorgepraxis: Die Einweisung ins heimatliche Armenhaus als letzte Alternative

Der Grundsatz einer wissenschaftlich fundierten Armenfürsorge war seit der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert in nationalen und internationalen Fürsorgekongres
sen, Fachzeitschriften und Monographien zur Armenfürsorge prägend.91 Wie die 
Untersuchung des eingangs zitierten Fallbeispiels deutlich macht, war die Orientie
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rung an einer wissenschaftlich fundierten Armenfürsorge im frühen 20. Jahrhun
dert auch in der kommunalen Fürsorgepraxis wegweisend: Die Freiburger Liga zur 
Bekämpfung der Tuberkulose orientierte sich zweifelsohne an diesem Leitbild: Sie 
bezog sich auf wissenschaftliche Experten  – insbesondere auf Ärzte, die den Fall 
von Anna Kaiser geprüft und eine Diagnose erstellt hatten. Und auch bei der Pro
pagierung eines Hilfsplans stützten sie sich auf wissenschaftliche Expertisen, wie sie 
die Sozialhygiene entwickelt hatte. Die Liga bezeichnete ihren Lösungsvorschlag als 
eine „effiziente“ und „langfristig“ angelegte Form der Armutsbekämpfung, Stich
worte, die an nationalen und internationalen Fürsorgekonferenzen ebenfalls häufig 
fielen. So argumentierte sie, dass sich im vorliegenden Fall die teure Höhenkur lang
fristig für alle auszahle, da man davon ausgehen könne, dass Anna Kaiser genesen 
und somit zukünftig der Armenkasse nicht mehr zur Last fallen würde.92 

Die Bezugnahme auf eine wissenschaftlich fundierte und professionelle Hilfe 
hatte durchaus Gewicht in den Aushandlungsprozessen zwischen philanthropischen 
bzw. halböffentlichen Organisationen und heimatlichen Armenpflegen – immerhin 
stufte im Fall von Anna Kaiser die Armen- und Vormundschaftskommission Nid
waldens, quasi als Schiedsinstanz, die Argumentation der TuberkuloseFürsorge
Organisation als überzeugend ein. Neben der Forderung nach Verwissenschaftli
chung und Modernisierung der Armenfürsorge schien es aber ebenso wichtig, dass 
philanthropische und halböffentliche Organisationen über ausreichende finanzielle 
Ressourcen verfügten, um den heimatlichen Armenpflegen finanzielle Lösungsan
sätze anbieten zu können, die als tragbare Alternative zur Versorgung im lokalen 
Armenhaus erschienen. Das Angebot, die Kosten zu teilen, dürfte – wahrscheinlich 
eher noch als das Argument eines wissenschaftlich fundierten Hilfskonzeptes – ver
schiedene Armenverwaltungen dazu bewegt haben, sich schließlich auf die Ange
bote der philanthropischen Organisationen einzulassen, sich an der Unterstützung 
am Wohnort oder in einer spezifischen Institution zu beteiligen und von einer Ein
weisung in das kommunale Armenhaus oder Spital abzusehen. 

Dass philanthropische Organisationen im frühen 20. Jahrhundert eine wich
tige Rolle im Netzwerk der sozialen Sicherheit spielten und in verschiedenen Fäl
len ihre Visionen einer „effizienten“ und „rationellen“ Hilfe durchsetzten, zeigt auch 
die Gesamtauswertung des Fallsamples aus der Armenverwaltung der Gemeinde 
Wolfenschiessen. Untersucht man die Fälle jener Armen, die in das Armenhaus von 
Wolfenschiessen eingewiesen wurden, wird klar, dass diesen Menschen in der Regel 
mehrere Ressourcen fehlten, die diese Einweisung hätten verhindern können: Ers
tens hatten sie keine Familienangehörigen, die sie finanziell unterstützten und für 
ihre Interessen eintraten. Zweitens hatten sie keine Ansprüche auf Leistungen aus 
Versicherungen, oder diese waren abgelaufen. Drittens standen keine philanthropi
schen Organisationen oder halböffentlichen Institutionen im Hintergrund, die für 
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sie einstanden.93 In diesen Fällen vollzogen die Behörden eine „Rückschaffung“ in 
die Heimatgemeinde und eine Einweisung in das kommunale Armenhaus jeweils 
innerhalb weniger Wochen. Diese traditionelle Form der Unterstützung orientierte 
sich indes kaum am Leitbild einer „planmäßigen“ oder auf Prophylaxe angelegten 
Armenfürsorge. Vielmehr war hier die kostengünstigste Unterstützungsform zu 
wählen, um das knappe Budget der Armengemeinde nicht zu sehr zu belasten.

5. Fazit

Bei der Bekämpfung von Armut und bei der Hilfe für Arme übernahmen im frü
hen 20. Jahrhundert unterschiedliche Akteure wichtige Funktionen: Für armutsbe
troffene Menschen war es denn auch von großer Bedeutung, auf möglichst viele 
helfende Akteure und Institutionen zugreifen zu können, um eine insgesamt aus
reichende und dem jeweiligen Fall angemessene Hilfe zu erhalten.94 Die Akteure 
und Institutionen der mixed economy of welfare lassen sich indes nicht ohne weite
res kategorisieren. Staatliche und private Hilfe bildeten in der Schweiz keineswegs 
eine klare Dichotomie. Das eidgenössische Gesetz über die Krankenversicherung, 
das 1912 in Kraft trat, baute stark auf privaten Kassen. Die kommunal organisierte 
Armenpflege finanzierte sich nicht nur über Steuern, sondern auch über private 
Schenkungen. Andererseits erhielten zahlreiche philanthropische Organisationen, 
insbesondere wenn sie über die Jahre bewiesen hatten, dass ihre Tätigkeit für die 
Kommunen hilfreich war, beträchtliche staatliche Subventionen. Schließlich war die 
Unterstützung seitens der Familienmitglieder zwar privat finanziert, jedoch staat
lich eingefordert. Folglich lässt sich auch eine Unterscheidung in Unterstützungssys
teme, deren Finanzierungsgrundlagen demokratisch abgesichert waren und Hilfs
maßnahmen, die privat und außerhalb sozialstaatlicher Umverteilungsprozesse 
finanziert wurden, nicht trennscharf ziehen. Vielmehr basierte in der Schweiz des 
frühen 20. Jahrhunderts das soziale Sicherheitsnetz auf einem ausgeprägten public-
private-mix, das die Zusammenarbeit von staatlichen wie privaten Akteuren und 
entsprechend komplexe und vermischte Finanzierungsmodi implizierte.

Bedeutend war indes aber auch, dass die kommunale Armenpflege das letzte 
Wort hatte: Sie war qua Gesetz befugt zu bestimmen, wie mit den Armen zu ver
fahren sei. Sie entschied, ob die Unterstützung am Wohnort, in einer spezialisierten 
Institution oder im heimatlichen Armenhaus erfolgen sollte. In diesem Entschei
dungsprozess lösten die Vertreter der kommunalen Armenverwaltungen nicht nur 
bei armutsbetroffenen Menschen Widerstand aus. Einige der von ihnen angeord
neten Maßnahmen lehnten die Betroffenen ab. Auch mit Mitgliedern philanthropi
scher Organisationen oder halbstaatlicher Institutionen kam die öffentliche Armen
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fürsorge vielfach im Konflikt. Zwar setzte sich das neue Leitbild einer wissenschaft
lich fundierten, prophylaktischen und effizienten Armenfürsorge an der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert sowohl bei größeren philanthropischen Organisationen als 
auch in den staatlichen Armenfürsorgeverwaltungen der Städte durch. Im konkre
ten Einzelfall galt es jedoch immer eine kostengünstige Lösung zu finden. Deshalb 
war es für philanthropische Organisationen von entscheidender Bedeutung, über 
ausreichende finanzielle Mittel zu verfügen, um den kommunalen Armenpflegen 
ein hinreichendes Leistungsangebot machen zu können. Ihr Angebot, die Kosten 
zu splitten, konnten finanzschwache Gemeinden häufig nicht ablehnen. Ab der vor
letzten Jahrhundertwende junktimierten philanthropische Organisationen ihr Leis
tungsangebot immer öfter mit einer „wissenschaftlich fundierten“ und sozialhygie
nisch sinnvoll scheinenden Maßnahme. Die ihnen fehlenden Machtbefugnisse gli
chen die philanthropischen Organisationen partiell mit ihrer Finanzstärke aus. So 
gestalteten sie die Reformierung der sozialen Sicherung nachhaltig mit und schrie
ben ihre Visionen in den Wohlfahrtsstaat ein. Die philanthropischen Interventio
nen ins Soziale waren nicht demokratisch legitimiert – für die Ärmsten konnten sie 
indes einen Weg eröffnen, um eine gesellschaftliche Exklusion abzuwenden.

Dass nicht nur in der Schweiz, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern 
das Verhältnis zwischen den verschiedenen Akteuren in der mixed economy of wel-
fare im frühen 20. Jahrhundert konfliktreich war, zeigen die Debatten an den con-
grès internationals d’assistance publique et de bienfaisance privée. Welchen Einfluss 
die unterschiedlichen Akteure letztlich einnehmen konnten, war von einer Vielzahl 
wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Faktoren abhängig. Im internationalen 
Vergleich sind für das Fallbeispiel der Schweiz zumindest zwei Strukturmerkmale 
hervorzuheben: Erstens wurden vergleichsweise spät nationale Sozialversicherungs
werke eingeführt, die die Versicherten mit einem Recht auf Unterstützung ausstat
teten. Zweitens hielt die Schweiz im europäischen Vergleich sehr lange am Heimat
prinzip fest. Die öffentliche Armenpflege blieb – nicht zuletzt wegen ihres starken 
Exklusionspotentials – bei armutsbetroffenen Menschen ein gefürchtetes Unterstüt
zungssystem. Diese Strukturmerkmale dürften die Bedeutung der Philanthropie als 
Akteurin in der mixed economy of welfare der Schweiz tendenziell gestärkt und – 
zumindest den finanzstarken Vereinigungen  – vergleichsweise breiten Raum für 
Interventionen ins Soziale geboten haben. 
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